
DER BUNDESMINiSTER 

lFOR JUSTIZ 

7229/l-Pr 1/89 

An den 

n f22~ der ~eilagen zu den StenographiS,chen Protok~lIcn 
==. des Nationalrates XVH. Gcsetzgebungspenode 

Jr1J lAB 

1989 -07- 1 3 
zu 3f.1to IJ . 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

wie n 

zur Zahl 3740/J-NR/1989 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Pilz und Freunden (3740/J), betreffend "Zweifel an der 

Selbstmordversion über den Tod des früheren Verteidigungs

ministers Lütgendorf", beantw6rte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Bei der ersten Besichtigung der Leiche Lütgendorfs stellte 

der Sachverständige Prim. Dr. Schenk eineri Einschuß im 

rechten Gaumenbereich fest. Die Ergebnisse der Ermitt

lungen durch die Beamten der Sicherheitsdirektion für das 

Land Niederösterreich im Bereich des Tatortes und die 

Feststellungen des Sachverständigen legten die Annahme 

eines Selbstmordes nahe. Die Obduktion erfolgte am Vor

mittag des nächsten Tages und führte aus medizinischer 

Sicht zu der Feststellung, daß es sich um einen Selbstmord 

gehandelt habe. Die positive Schußhandbestimmung sowie die 

Tatsache, daß die Tatwaffe im Eigentum Lütgendorfs stand, 

erhärteten die Indizien für einen Selbstmord. Bei diesen 

Erhebungsergebnissen erschienen daher Ermittlungen wegen 

Mordverdachtes nicht indiziert. 

Zu 2: 
Die Frage geht von der Prämisse eines vorgetäuschten 

Selbstmordes aus, der bisher nicht verifizierbar ist. Das 
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auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nunmehr 

in Auftrag gegebene gerichtsmedizinische Sachverständigen

gutachten des Univ.Prof. Dr. Holczabek, in welchem unter 

Berücksichtigung der inzwischen laut gewordenen Bedenken 

eine detaillierte Nachbegutachtung erfolgen soll, liegt 

derzeit noch nicht vor. 

Im übrigen liegt es nicht in meiner Kompetenz, den Ausbil

dungsstand von Beamten der Sicherheitsbehörden zu beurtei

len. 

Zu 3: 

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde am 9.10.1981 

vor 15.00 Uhr von der Kriminalabteilung der Sicherheits

direktion für Niederösterreich verständigt. 

Zu 4: 

Unmittelbar nach dieser Verständigung wurde das Landesgen

darmeriekommando für Niederösterreich mit Erhebungen des 

Sachverhaltes beauftragt. Im Anschluß daran wurde ein 

Lokalaugenschein im Beisein eines Vertreters der Staatsan

waltschaft Wiener Neustadt und des gerichtsmedizinischen 

Sachverständigen Primarius Dr. Schenk durchgeführt. 

Zu 5: 

Nein. 

Zu 6 und 7: 

Die Beantwortung entfällt im Hinblick auf die Antwort zu 

Punkt 5. 

Zu 8: 

Sicherheitsbeamte haben den Tatort abgesucht. Hinweise auf 

verdächtige Fußspuren finden sich im Bericht der Sicher

heitsdirektion für das Land Niederösterreich nicht. 
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Zu 9: 

Hiezu darf auf die angeschlossene Aktenkopie verwiesen 
werden. 

Zu 10: 

Im gerichtsmedizinischen Obduktionsgutachten findet sich 

kein Hinweis auf eine solche Untersuchung. Ein Unter

suchungsauftrag in diese Richtung wurde nicht erteilt. 

Zu 11: 

Die Haltung des Toten bot der Erhebungskommission keinen 

Hinweis für ein Fremdverschulden. Da sowohl das Obduk

tionsgutachten als auch die Schußhandbestimmung zum Er

gebnis eines Selbstmordes kamen, wurden weitere Unter

suchungen nicht angestellt. 

Zu 12: 

Mit der Tatwaffe wurde kein Vergleichsschuß durchgeführt. 

Zu 13: 

Ein solches Gutachten wurde angesichts des Ergebnisses der 

Obduktion und der festgestellten Schmauchspuren an beiden 

Händen Lütgendorfs nicht in Auftrag gegeben. 

Zu 14: 

Der gerichtsmedizinische Sachverständige hat nach den für 

die Obduktion geltenden Richtlinien den Befund erhoben und 

das Gutachten erstattet. Die Tatsache, daß Lütgendorf die 

Waffe in der Hand hielt, hat er nicht einer speziellen 

Würdigung unterzogen. 

Zu 15 und 16: 
Zur Zeit erfolgt, wie bereits erwähnt, eine Nachbegutach

tung des Obduktionsgutachtens durch den gerichtsmedizi-
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nischen Sachverständigen Univ.Prof. Dr. Holczabek. Im 

Lichte des Ergebnisses dieses Gutachtens werden die Beur

teilung des Straffalles durch die Staatsanwaltschaft Wie

ner Neustadt und allfällige Konsequenzen zu prüfen sein. 

Zu 17: 

Nein. 

Zu 18 und 19: 

Die Beantwortung dieser Fragen entfällt im Hinblick auf 

die Antwort zu Punkt 17. 

Zu 20 und 21: 

Jedem Staatsanwalt ist es unbenommen, sich über einen 

Straffall eine Meinung zu bilden und diese zum Ausdruck zu 

bringen. Solange er nicht angesichts gesicherter gegentei

liger Verfahrensergebnisse - solche liegen bis zum heuti

gen Zeitpunkt noch nicht vor - auf dieser vorgefaßten 

Meinung beharrt, kann von einer befangenen Amtsführung 

keine Rede sein. Ich sehe daher keine Veranlassung, die 

Strafsache einem anderen Staatsanwalt zuzuweisen. 

11. Juli 1989 

,.. 
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GZ P 4200!81-SK!II-1 

LÜTGENDORF Karl: 
Selbstm6r~ 

An die 

-, ) ).\ /1 1 
i 

.. .1 

I 

~ien, am 21. Oktober 1981 

( :l' . 
'l'~~I'("""''''''l':~I~'' , ", , ... 

ti .:.t ü L ", Cl i; • r ~,; I ~. ::: C li r. :.. ':", ,t ;! t '1 ('! ~. L': l 
.. '. • ~ , "": .. :....: L Ct • 

EIlllie1. em 2 3. [:. l' r ~, ! .,. I~: 
.",., .• \ f. "tl,_ I . -. ",',;: ..... r.;. !:. 

,--fach, mit .......... ~.;.:lg .................. f.d;tr:W~? 
·IJ~/h,·cl"l·fl . tt'1 - .............. /C. Liu I! eil ;-' c!/ 

zu 2 st 4608/81 
Staatsanwaltschaft Jr.Neustadt 

2700 W r. Neu s t a d t 

Am 9. Oktober 1981, gegen 13.30 Uhr, wurde der Bundesminister a 

und General i.P. Karl LUTGENDORF von seiner Gattin Emilie 

.auf einem Ausweichplatz der F~rstaufb~ingungsstrasse nach 
Hirschbach, Gemeindegebiet Schwarzau i;G~bir~e, in seinem 
Fahrzeug sitzend to:t - aufgefui1den·. Der Tod wurde' durch den 

herbeigeholtem 'G€meindearzt von SCharzau' i.Geb., Dr.Harald 

acHRAMM, festgestellt. 

Dieser verständigte auch über Notruf den Gend.posten Neun-
. kirchen, von wo auch die ho. Abteilung von dem Vorfal-i 
in Kenntnis gesetzt wurde.' 

~eamt~ der ho~ Abteilung'begab~n~sich ~it Erste~ StA Dr.BREITEN
LAcHER der StA \-Jr. Neustadt' zum Auffindungsort, der inzwischen 
vo~ Abtlns.EGGENBERGER des BGK Neunkirchen mit Beamten des 
Gehd.P~stens Reichenau!Rax abgesichert 'worden' war. "Dort 

. . 

trafen auch Oberrat Dr.LIEPOLD der Sich.Dion f.d.Bundesland 
N.Ö. und als gerichtsmed.Sachverständiger Prim.Dr.SBIfENK, 
Vorstand des Pathologischen Institutes des KH Wf.Neustadt, 
ein. 

Der Tatort· ,·mrde. beschrieben, . sl.;.izzier-t und fotografiert. 
1 

Die vorgefundene Situation ist der beiliegenden Sachverhalts

mappe zu entne~nen. 

Aufgrund der Tatbestandsaufnahme und der Festst21lungen 
des gerichtsmed.Sachverständigen am Auf.findungsort konnte 
mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Selbstmord angenommen 
werden. 
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Um trotzdem jeden Zweifel am Tod des i<arl LGTG.c!·mO.i.F/auszu
schliessen, wurde von Hofrat Dr. \·.'~l.sGHAJ.'i des KG dr. Heu stadt 

liber Antrag von StA Dr.BREITENL~CHER die Obduktion der 
Leiche angeordnet. 

Die Leichenöffnung .... ,'urde am 10.10.81 in den Vormittagsstunden 

von Prim.Dr.SCHENK im KH Wr.~eustadt durchgefUhrt. Sie ergab 

einen ausgesprochenen Nahschuss, wobei ein Teil des Laufes 
in die J·~undhöhle hineingeragt haben musste. Das Projektil 

zertrUmmerte völlig den 1. und 2. Halswirbel, nachdem es 
vorher in der Mundhöhle schwerste Verletzungen verursacht 

hatte. Diese Verletzungen hatten den sofortigen Tod herbei
gefUhrt. 

Die Lej.che wurde nach cl(;X' Obc11.ü;tJon von Hofrat Dr. V!J.::rSGHA)"j 

zur Beerdigung i'reigeg;eben. 

technische Zentrrils·telle) eine Schusshandbestimmung vorge

nommen, die positiv verlief. An bei den Händen konnten ausge

prägte Schmauchspuren festgestellt werden. 

Aufgrund dervorgeschilderten Umstände ist somit eindeutig, 

dass sich Karl LüTGENDORF selbst entleibte. 

Bei der Tatwaffe handelt es sich um einen Revolver Smith & 
Wesson, KaI. 357 magn., 6 schUssig, Nr. 26 K 9659. Diese 

V/af:fe ist, wie im AdministrationsbUro der BPD '\vien in Er~ 
;fahrung gebracht v.lUrde, fUr Karl LÜTGENDORF regis~riert 
(Beilage 6) .. , 

Eih NOTIV fUr den Selbstmord' konnte nie h t in Er:fahrung 

gebracht werden. Karl'LüTGENDORF hinterliess keinen Abscheids
brief. 

Florien KIENBINK 

(diesen holte Frau LlTGENDORF zur Auffindungsstelle), Ge
rneindeerzt Dr. H~:1rald SCHFl/ü-jj\l, EnGel bert SCB!,mJXAL und 
Erich PUlvJHÖSEL (beide befanden :3:Lch um die IVJ:i.ttagszeit 

': .. 
bei Kerl LUTGENDQRF) sind in den Beilagen 1 - 5 enthalten. 
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Erwähnenswert bei der Aussage des Erich PUI·HiüSEL (Bl~,·. 5) 

wär~, dass diesem Kerl LUTGENDORF gegen 10.30 Uhr des 

9.10.81 mitteilte, dasS er nächste Woche nicht mehr da ist. 

Auch ist prn~HöSEL der M~inung, dass der Selbstmord euf 

famili~re GrUnde zurUckzufUhren ist. 

Emilie LUTGENDORF sieht weder in finanziellen noch privaten 

Verhältnissen einen Grund fUr den Selbstmord ihres Gatten. 

Nationale: Karl LUTGENDORF, geb. sm 15.10.1914 in BrUnn, 

CSSR, österr.Stbg., verh., Gutsbesitzer,Bundesminister a.D., 

General i.P., "v/hg. in 2662 Scli~rzau i.Geb., Gegend 23, 

Bezirk Neunkirchen, N.Ö. 

/J
_ilagen 

~~,;I~j'}~ ~ .! f//f,-
, 

" 

! 
I 

FUr den!Sicherheitsdirektor: 

(' ,1J ~L/L/'L ~. A, 

lTf,}.N1NGERr Obrlil.) 
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